
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Fuhrmann und Dr. Spies (SPD) vom 21.06.2012 

betreffend Referatsbereich "Gleichgeschlechtliche Lebensweisen" des 

Hessischen Sozialministeriums 

und 

und  

Antwort  

des Sozialministers 
 
 
 

Vorbemerkung der Fragesteller: 

Zu den Aufgaben des Referats II 2 "Jugend" des Hessischen Sozialministeriums 
gehört bisher neben den Themenbereichen "Soziale Berufe", "Sekten und sog. 
Psychogruppen" auch das Thema "Gleichgeschlechtliche Lebensweisen". Nach 
Presseberichten sollen die Honorarverträge der vier externen Beraterinnen und 
Berater des Referatsbereichs in Kürze gekündigt werden. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Aus welchen Gründen will das Hessische Sozialministerium den vier Beraterinnen 

und Beratern, die dem Referatsbereich "Gleichgeschlechtliche Lebensweisen" seit 
vielen Jahren maßgeblich zuarbeiten, kündigen? 

Frage 2. Mit welchen Aufgaben waren diese Honorarkräfte jeweils betraut und wer über-
nimmt ihre Aufgaben in Zukunft? 

Frage 3. Wie hoch sind die jährlichen Honorarkosten der vier Beraterinnen und Berater? 

Frage 4. Wie gedenkt die Landesregierung sicherzustellen, dass der direkte und enge 
Kontakt des Ministeriums in die Lesben- und Schwulen-Szene, über die die Berate-
rinnen und Berater verfügen, aufrechterhalten wird? 

Frage 5. Plant die Landesregierung über die Kündigungen hinaus weitere Einsparungen im 
Bereich Gleichstellung von Schwulen und Lesben und wenn ja, welche? 

 

Die Fragen 1 bis 5 werden gemeinsam beantwortet. 

In Zeiten begrenzter Haushaltsmittel und mit dem Ziel einer verlässlichen 
Haushaltskonsolidierung muss kontinuierlich geschaut werden, wie Arbeits-
abläufe optimiert und verschlankt werden können. Deshalb hat sich das 
Hessische Sozialministerium dazu entschlossen, die Verträge mit den Berate-
rinnen und Beratern nicht weiterzuführen. Deren monatliche Vergütungen, 
in denen alle entstehenden Sachkosten enthalten und die selbst zu versteuern 
sind, beträgt 639,11 €. Die jährlichen Kosten der vier Beraterinnen und 
Berater betragen mithin 30.677,28 €. Weitere Einsparungen im Bereich 
Gleichstellung von Schwulen und Lesben sind nicht geplant. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Beraterinnen und Beratern wurde mit dem Ziel 
begonnen, den Kontakt in die Lesben- und Schwulen-Szene aufzubauen. 
Dies ist erfolgreich gelungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Referats "Jugend", die mit diesem Themengebiet vertraut sind, sind mittler-
weile gut vernetzte und anerkannte Gesprächspartner mit engem Kontakt zur 
Lesben- und Schwulen-Szene. Die erfolgreiche Arbeit dieses Referatsbe-
reichs wird - wie in jedem anderen Aufgabenbereich üblich - durch diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortgesetzt werden. Dabei bleibt die Lan-
desregierung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Lesben und 
Schwulen in Hessen im Gespräch. 
 
Wiesbaden, 17. Juli 2012 

Stefan Grüttner 
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